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XlII. Gesctzgebung5penode 

A n fra g e 

'an den Herrn Bundesminis ter fÜr Jus tiz 

betreffend Akteneinsicht durch wissenschaftliche Institutionen 
ohne Beh6rdencharakter 

Vor kur'zem wurde bei Gerichts beh6rden, vor allem dem Landes­
gericht für Strafsachen vlien und dem Kreisgericht Steyr, das 

Ersuchen gestellt, Mitarbeitern eines Instituts für Kriminal­
soziologie Einsicht in verschiedene Gerichts- und Verwaltungs­
akten,über einzelne Strafhäftlinge oder Untersuchungsgefangene 

zu gewähren. 

In diesem Zusammenhang sollen Bedenken aufgetaucht sein, ob 

eine solche Vorgangs "leis e durch § 82StPO gedeckt sei, zumal. 
die Auffass ung, daß Al{teneins ich t an jedermann zu gewähren 
sei, der ein rechtliches Interesse habe, nur in einem Kommentar 
(Foregger-Serini: Strafprozeßordnung 1972, Seite 86), nicht 

aber im Gesetz selbst enthalten ist. 

Die gefertigten Abgeordneten sehen die Bedenklichkeit des 

Vorganges vor allem darin, daß allenfalls der Pers6nlichkeits­
schutz, der auch Verdächtigen und Verurteilten zustehen muß 
und im Zusammenhang mit der notwendigen Resozialisierung von . 
Strafgefangenen von besonderer Bedeutung ist, gefährdet sein 
könnte, wenn Personen Akteneinsicht erhalten, die nicht Beamte 
oder beeidete Vertragsbedienstete des Bundes sind und. daher 
nicht den Sanktionen des § 101 StG und jenen der Dienst­
pragmatik bzw. des Vertragsbedienstetengesetzes unterliegen. 
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Die gefertigten Abgeordneten stellen da~er an den Herrn 

Bundesminister für Jus tiz folgende 

A n fra g e : 

1) \</e1chem Z\'!eck dient das Begehren nach Akteneins fcht 

durch ~Utarbeiter des Ins titutes für Kriminalsoziologie? 

2) Welchen Status genießt dieses Institut; ist es einer 

Lehrkanzel einer österreichischen Hochschule angegliedert? 

3) Sind die Mitarbeiter dieses Institutes Bundes beamte, die 

einen Amts eid abgelegt haben oder Vertrags bediens te, die 

ange 10 bt \lmrden und in di es er Eigens ch aft zur Amts ver­

schwiege~~eit verpflichtet sind? 

4) Wenn nein, welch e Vorkeh rungen '\Arurden getroffen, daß bei 

Bewilligung der Akteneinsicht in solchen Fällen der 

Persönlichkeitsschutz der Betroffenen e;evJähr1eistet bleibt? 
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